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Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

HAUSANSCHRIFT Alt-Moabit 140, 10557 Berlin 

POSTANSCHRIFT 1 1014 Berlin 

TEL +49 (0)30 18 681-11117 

FAX +49 (0)30 18 681-11019 

INTERNET www.bmi.bund.de 

DATUM April 2021 

auf die mir zur Beantwortung zugewiesene schriftliche Frage übersende ich Ihnen die 

beigefügte Antwort. 

Mit freundlichen Grüßen 

in Vertretung 

rof. Dr. Günter Krings 

ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT Alt-Moabit 140, 10557 Berlin 

VERKEHRSANBINDUNG S-Bahnhof Berlin Hauptbahnhof 

Bushaltestelle Berlin Hauptbahnhof 



  

 

 

  

  

 

Schriftliche Frage des Abgeordneten Andreas Bleck 

vom 31. März 2021 

(Monat März 2021, Arbeits-Nr. 3/613)  

 

 

 

Frage 

Ist es zutreffend, dass die polnische Regierung die Bundesregierung darum gebeten 

hat, die Einreise des Fußballspielers Robert Lewandowski aus dem Vereinigten Kö-

nigreich nach dem WM-Qualifikationsspiel am 31. März zwischen England und Polen 

ohne Quarantäne zu ermöglichen (https://www.n-tv.de/sport/fussball/Merkel-interve-

nierte-wohl-fuer-Lewandowski-article22442420.html)? 

 

 

Antwort 

Zu den Inhalten der Gespräche mit Amtsträgern anderer Staaten macht die Bundes-

regierung grundsätzlich keine Angaben.  

 

Für Quarantäneregelungen sind die Länder zuständig, maßgeblich sind die jeweili-

gen Landesverordnungen. Die Länder setzen die Quarantäneregelungen in eigener 

Zuständigkeit um und haben dabei die Möglichkeit, unterschiedliche regionale Gege-

benheiten und Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Für Spitzensportler sind bei 

Voraufenthalten in einem Risikogebiet zumeist Ausnahmeregelungen in den jeweili-

gen Landesverordnungen vorgesehen, da diese Personengruppe strengen Test- und 

Hygieneregeln der jeweiligen Sportverbände unterworfen sind. Da das Vereinigte Kö-

nigreich Großbritannien und Nordirland aus epidemiologischen Gründen zum fragli-

chen Zeitpunkt kein Virusvarianten-Gebiet mehr waren (Ausstufung am 21. März 

2021), galten und gelten die Ausnahmen von der Quarantäne der Länder für Spitzen-

sportler bei Einreisen aus einfachen Risikogebieten. 

 




